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Ausbildungsdokumentation 

 
für den Lehrberuf 

 

Straßenerhaltungsfachmann/frau 
Lehrzeit: 3 Jahre 

 
 

   
Lehrling: Vorname(n), Zuname(n)  Beginn der Ausbildung  Ende der Ausbildung 

 
   
Ausbildungsbetrieb Telefonnummer 

  

 
Ausbilder: Titel, Vorname(n), Zuname(n)  E-Mail Adresse 

 
 
 
 L e h r j a h r e  
 

Pos. Fertigkeiten und Kenntnisse lt. Ausbildungsvorschriften ½ 1. 1 ½ 2. 2 ½ 3. 
        

1. Handhaben und Instandhalten der zu verwendenden Werkzeuge, Geräte, 
Baumaschinen, Einrichtungen und Arbeitsbehelfe 

      

2. Kenntnis der Baustoffe und Hilfsstoffe, ihrer Eigenschaften sowie ihrer 
Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten unter Beachtung von ein-
schlägigen Verarbeitungsrichtlinien 

      

3. Lesen und Anfertigen von Zeichnungen, Skizzen und Verlegeplänen       

4. Grundkenntnisse der Lagerung von Baustoffen       

Verhütung von Schäden bei der Lagerung und von schädlichen Einflüssen 
auf die Baustoffe bei der Lagerung und Verarbeitung 

      

5. Ausmessen und Vermessen, Berechnen, Fluchten und Ausmessen von Bögen       

6. Sichern und Pölzen von Baugruben, Künetten und Schächten; Herstellen 
von Sicherungsgeländern 

      

7. Feststellen des Materialbedarfs; Herstellen von Betonmischungen       

8. Kenntnis der Fundierung, Herstellen von Fundamenten, Beton- und Stein-
mauerwerk, Durchlässen, Drainagen und Regulierungen 

      

9. Aufbauen, Planieren und Verdichten des Untergrundes       

10. Pflastern von Natursteinen und Kunststeinen, von Natursteinplatten und 
Kunststeinplatten und Randsteinen (Hochbord, Tiefbord, Schrägbord) auf 
Sand und Beton 

      

11. Vergießen, Verfugen und Ausbessern von Oberflächen       
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 L e h r j a h r e  
 

Pos. Fertigkeiten und Kenntnisse lt. Ausbildungsvorschriften ½ 1. 1 ½ 2. 2 ½ 3. 
        

12. Kenntnis der berufseinschlägigen Vorschriften des Verkehrsrechts (Beschil-
derung, Absperrung und Absicherung von Baustellen und Arbeitsgebieten 
sowie bei Unfällen) 

      

13. Kenntnis über und Mitwirken bei winterdienstlichen Maßnahmen       

Einleiten und Durchführen sämtlicher winterdienstlicher Maßnahmen       

14. Kenntnis über Mischungen für Den Winterdienst; Mitwirken bei der Herstel-
lung von Mischungen für den Winterdienst 

      

Herstellen und Bereitstellen von Mischungen für den Winterdienst       

15. Herstellen von Künetten und Schächten; Herstellen von Schalungen       

16. Kenntnis über das Aufstellen und Abtragen von Gerüsten aller Art       

Mitwirken beim Aufstellen und Abtragen von Gerüsten       

Aufstellen und Abtragen von Gerüsten       

17. Einfache Arbeiten an Holzverarbeitungsmaschinen       

18. Einschlägige Holzschutz- und Isolierarbeiten       

19. Entrosten, Abbeizen, Abbrennen, Imprägnieren und Schleifen von Gelän-
dern und Leiteinrichtungen 

      

20. Grundieren und Streichen von Geländern und Leiteinrichtungen       

21. Zubereiten und Mischen gebrauchsfertiger Materialien       

22. Kenntnis und Anwendung der Schmiermittel samt Entsorgung       

23. Grundkenntnisse im Feilen, Bohren, Sägen, Gewindeschneiden (Hand und 
Maschine), Biegen, Elektroschweißen 

      

24. Grundkenntnisse der Pflanzenschutz- und Düngemittelvorschriften sowie 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 

      

25. Behandeln, Pflegen, Bewässern, Düngen und Lagern der handelsüblichen 
Pflanzen, Sträucher und Bäume 

      

26. Händische und maschinelle Bodenbearbeitung sowie Bodenverbesserung 
und Düngung 

      

27. Rasenbau, Verlegung von Rasenziegeln, Rasenpflege       

28. Grundkenntnisse des gärtnerischen Hangverbaus, der Hangsicherung und 
des gärtnerischen Wegebaus 

      

29. Kenntnis über den Umweltschutz und den Arbeitsschutz, über die einschlä-
gigen Unfallverhütungsvorschriften und über den Lawinenschutz 

      

30. Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften und der sonstigen in 
Betracht kommenden Vorschriften zum Schutz des Lebens und der Gesund-
heit 

      

31. Kenntnis der sich aus dem Lehrvertrag ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 
und 10 des Berufsausbildungsgesetzes) 

      

32. Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeitsrechtlichen Vorschriften       

 
 
(2) Bei der Ausbildung in den fachlichen Kenntnissen und Fertigkeiten ist − unter besonderer Beachtung der be-
trieblichen Erfordernisse und Vorgaben − auf die Persönlichkeitsbildung des Lehrlings zu achten, um ihm die für 
eine Fachkraft erforderlichen Schlüsselqualifikationen bezüglich Sozialkompetenz (wie Offenheit, Teamfähigkeit, 
Konfliktfähigkeit), Selbstkompetenz (wie Selbsteinschätzung, Selbstvertrauen, Eigenständigkeit, Belastbarkeit), 
Methodenkompetenz (wie Präsentationsfähigkeit, Rhetorik in deutscher Sprache, Verständigungsfähigkeit in den 
Grundzügen der englischen Sprache) und Kompetenz für das selbstgesteuerte Lernen (wie Bereitschaft, Kenntnis 
über Methoden, Fähigkeit zur Auswahl geeigneter Medien und Materialien) zu vermitteln. 
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Falls zutreffend, Angabe welche Berufsbildpositionen (BBP) über Kurse oder über Ausbildungsverbund-
maßnahmen vermittelt werden: 

 

BBP:     

von: bis:     

Kursunternehmen /  
Verbundbetrieb    

 

BBP:     

von: bis:     

Kursunternehmen /  
Verbundbetrieb    

 
 
Zusätzliche Maßnahmen in der Ausbildung 

 

Nachhilfe     

Coaching/Mediation     

Kurse/Seminare/Workshops    

Prüfungsvorbereitung    

 
 
Durchgeführte Abstimmungsgespräche 

 
 Datum Unterschrift Ausbilder Unterschrift Lehrling 

1. Lehrjahr 
   

   

    

2. Lehrjahr 
   

   

    

3. Lehrjahr 
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